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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

Unter Hinweis auf die ungenügenden Anmeldun-
gen für offene Lehrstellen in Städten und grössern
Gemeinden und angesichts der Tatsache, dass hier
die maximal erlaubte Gemeindezulage im Mietzins
der Wohnung aufgeht oder gar zur Deckung des-
selben nicht einmal ausreicht, hatte /Zerr
Äkr/ a. Primarlehrer, Küsnacht, in einer Kleinen
Anfrage eine Neuordnung der Besoldungsverhältnisse
angeregt, damit es möglich werde, die Primär- und
Sekundarlehrer der Städte und der grössern Land-
gemeinden entsprechend den dortigen Gemeindean-
gestellten zu besolden.

Der Regierungsrat antwortete hierauf im wesent-
liehen folgendes:

«Bei dem noch bestehenden Lehrermangel ergaben
sich in den letzten Jahren tatsächlich Schwierigkeiten
bei der Besetzung von Lehrstellen an der Volksschule.
Dieses ungenügende Angebot ist eine Folge des Man-
gels an wählbaren Lehrern, von welchem die Städte
und grösseren Gemeinden in gleicher Weise wie die
Landgemeinden betroffen sind. Zürich und besonders
seine Vorortsgemeinden sind dabei immer noch be-

vorzugt. Eine Benachteiligung durch die Mietzins-
Verhältnisse ist nicht ersichtlich; sie bewirken hoch-
stens, dass die Bevorzugung nicht noch ausgeprägter
ist. Die Schulämter Zürich und Winterthur sehen
denn auch keinen Anlass zu einer Änderung der gel-
tenden Besoldungsgrundsätze. Der Regierungsrat teilt
diese Ansicht. Wesentlich ist vielmehr die Gewinnung
eines zahlenmässig ausreichenden tüchtigen Lehrer-
nachwuchses zur Wiederherstellung gesunder Wett-
bewerbsVerhältnisse; die Anstrengungen der Behör-
den in dieser Hinsicht werden unverändert weiter-
geführt. »

Wir glauben nicht, dass damit das letzte Wort ge-
sprochen sei, besonders nicht über die für Herrn Kleb
(und viele andere) offenkundige, für den Regierungs-
rat hingegen nicht ersichtliche «Benachteiligung durch
die Mietzinsverhältnisse». £. IE.

A/TVÖA/// <Är
(Schluss)

#. ifcorjjzwÄra&'o« Ofenrta/è :
Zi?r Ler/krAè/ôWer /« Z/V Zr« Zi?r Oferr////V

ArZZZe«/ /. Äw/r gibt nochmals einen gedrängten
Überblick über die Leidensgeschichte der Revisions-
bestrebungen für die Volksschulgesetzgebung. Am
23. Februar 1943 legte der Erziehungsrat seinen ersten
Antrag für die Gesetzesrevision vor. Am 9. März 1953

erfolgte die Rückweisung des Geschäftes durch den
Kantonsrat an den Regierungsrat mit dem Auftrag auf
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Ausarbeitung eines Vorschlages für eine Reorganisation
der Verhältnisse an der Oberstufe der Volksschule
(Sekundärschule sowie 7. und 8. Klasse). Die Ausarbei-
tung dieses Vorschlages steht gegenwärtig immer noch
im Stadium der Vorbereitung. Es Hegt gegenwärtig
noch kein Antrag des Erziehungsrates vor.

Anschhessend legt der Vorsitzende das bisherige
Vorgehen des ZKLV in bezug auf die Totalrevision der
Volksschulgesetzgebung dar. Die im Jahre 1940 vom
ZKLV eingesetzte Koordinationskommission arbeitete
laut Jahresbericht pro 1940 selbständig und bereitete die
Revision vor. Von ihr ausgearbeitete Richtlinien wurden
seinerzeit dem Erziehungsrat eingereicht, ohne dass in
den freien Organisationen (Stufenkonferenzen) oder in
den amthehen Körperschaften der Lehrerschaft (Ka-
pitel, Synode) dieselben besprochen worden waren. Ka-
pitel und Synode haben dann zur Vorlage 1943 des Er-
ziehungsrates Stellung genommen. Analog zu diesem
frühern Vorgehen wurden die Richdinien vom 4. Sep-
tember 1953 ausgearbeitet und dem Erziehungsrat ein-
gereicht (Richtlinien im «Päd. Beob.» Nr. 13/1953 ver-
öffentiieht). Anlässlich der kantonalen Schulsynode vom
21. September 1953 gab der Vorstand der Sektion Zü-
rieh des ZKLV die Erklärung ab, es sollten in Zukunft
solche Eingaben zuerst den Lehrerorganisationen zur
Stellungnahme vorgelegt werden. Ein ähnliches Be-
gehren stellte auch die Sektion Uster. Der Kantonalvor-
stand versucht nun heute, diesen neuen Weg zu beschrei-
ten, indem er die von der Kommission des ZKLV für
die Revision der Volksschulgesetzgebung ausgearbei-
teten «Richtlinien für die Zuteilung der Schüler in die
drei Schultypen der Oberstufe» der Delegiertenver-
Sammlung zur Stellungnahme vorlegt. Diese Richdinien
sind den Delegierten mit der Einladung zur Delegierten-
Versammlung zugestellt worden. Dabei sind sowohl die
Kommission wie der Kantonalvorstand der Auffassung,
dass solche Richdinien nie ein Bestandteil eines Gesetzes
sein dürfen, sondern durch den Erziehungsrat als Ver-
Ordnung erlassen werden sollen.

GrundsätzHch scheint sich der grösste Teil der Leh-
rerschaft zu Stadt und Land einig zu sein, dass eine Zu-
teilung der Schüler in die drei Schultypen der Oberstufe
auf Grund ihrer schuhschen Leistungsfähigkeit erfolgen
müsse. Über die Frage der Feststellung dieser Leistungs-
fähigkeit gehen die Auffassungen auseinander. Die vom
ZKLV eingesetzte Kommission hat sich nach Abwägen
aller möglichen Vorschläge und nach reifUcher Über-
prüfung auf eine Leistungsmessung am Ende des

6. Schuljahres einigen können. Dieser Vorschlag steht
allerdings im Gegensatz zu den Beschlüssen einer 1947/48
vom Erziehungsrat eingesetzten Kommission zur Aus-
arbeitung von Promotionsbestimmungen für den Über-
tritt aus der 6. Klasse in die Oberstufe. Die Mehrheit
jener Kommission befürwortete damals die Antrag-
Stellung durch den Primarlehrer nach Fühlungnahme
mit den Eltern auf Zuweisung in die Schultypen der
Oberstufe ; eine Minderheit setzte sich für die Zuweisung
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auf Grand des Schulzeugnisses ein. Die jetzt vorlie-
genden Richtlinien sollen die unbefriedigenden Zu-
stände des heute geltenden Aufnahmeverfahrens be -

seitigen. Die Leistungsmessung soll im letzten Schul-
quartal über einige Wochen erstreckt werden und in der
dem Schüler vertrauten Atmosphäre erfolgen. Dem Pri-
marlehrer wird dadurch auch das grösstmögliche Mit-
spracherecht zugesichert. Die Schülerzuteilung soll auf
Beginn des neuen Schuljahres weitgehend definitiv er-
folgen, und die neuen Klassen können mit normalen
Klassenbeständen ihre Arbeit aufnehmen.

Nach diesen einleitenden Worten schlägt der Vor-
sitzende vor, zuerst den grundsätzlichen Entscheid zu
fällen, ob die Zuteilung auf Grund von Leistungsmes-
sungen erfolgen soll oder nicht, und erst hierauf auf die
materielle Beratung der vorliegenden Richtlinien ein-
zutreten.

TAL Lpor«, Zürich, wünscht vorerst Antwort auf
folgende drei Fragen:
1. Wie weit sind die Beratungen der Erziehungsdirek-

tion oder im Erziehungsrat über die Reorganisation
der Oberstufe, insbesondere die Zuweisung der
Sechstklässler in die Oberstufe, bereits abgeschlossen?

2. Bildet die heutige Vorlage über die Zuteilung der
Schüler einen Diskussions£«7nz£ neben andern oder
gilt sie als Diskussion?

3. Welchen Einfluss wird der ZKLV voraussichtlich
auf die Bestellung der Kommission des Erziehungs-
rates ausüben können, und sind für die Mitglieder
aus der Lehrerschaft in dieser Kommission die Be-
Schlüsse der Delegiertenversammlung verbindlich?
Sind diese Mitglieder als Vertreter des ZKLV zu be-
trachten

/. ÄWer, Vertreter der Volksschul-
lehrerschaft im Erziehungs rat, beantwortet Frage 1 wie
folgt:

Die Eingabe des ZKLV vom 4. September 1953 bil-
dete die Basis für die Aussprachen im Erziehungsrat und
die Ausarbeitung von Richtlinien für die Reorganisation
der Oberstufe durch die Erziehungsdirektion. Der Er-
ziehungsrat sprach sich grundsätzlich für eine Prüfung
am Ende der 6. Klasse aus. Die von der Erziehungs-
direktion zusammengestellten Richtlinien werden einer
vom Erziehungsrat zu ernennenden 13gliedrigen Kom-
mission unterbreitet werden. In dieser Kommission
werden sämtliche Stufenkonferenzen, der Synodalvor-
stand, der ZKLV, die Schulämter der Städte Zürich und
Winterthur, ein Schulpräsident von der Landschaft, ein
Sekretär der Erziehungs direktion und der Erziehungs-
rat vertreten sein. Diese Kommission ist als reine Fach-
kommission gedacht; das politische Element soll
möglichst nocb nicht zur Geltung kommen.

Frage 2 beantwortet TVir/d?»/ /. JLw/r in dem Sinne,
dass unsere Richtlinien für den Erziehungsrat nur ein
Diskussions£«7rtfg sein können, und die Frage 3, erklärt
er, nicht von sich aus beantworten zu können. Dazu
müsste die Volksschulgesetzkommission des ZKLV
Stellung nehmen. Selbstverständlich wäre es zu be-

grüssen, wenn alle Lehrervertreter eine möglichst ein-
heitliche Stellung einnehmen würden.

MZ/rW Zürich-Limmattal, kann den Rieht-
linien nur mit Vorbehalten zustimmen. Insbesondere
ficht er die Gültigkeit der seinerzeit unter dem Namen
«Urabstimmung» durchgeführten Umfrage der Real-
lehrerkonferenz an.

Afsx JVAzrer, Zürich, äussert sich in ähnlichem Sinne
zur erwähnten «Urabstimmung». Er bezeichnet es zu-
dem als Mangel, dass in der Kommission des ZKLV wie
in der vom Erziehungsrat neu zu bildenden Fachkom-
mission die Spezialklassenlehrer nicht vertreten seien.
Dann stellt er die Frage, ob eine allfällige Annahme
der zur Diskussion stehenden Richtlinien zugleich auch
eine Gutheissung der Eingabe vom 4. September 1953
bedeute. Seines Erachtens sollte auch diese Eingabe von
der Delegiertenversammlung besprochen werden.

Der Vorsitzende erklärt, dass für das Problem der
Abschlußschule ein Vertreter der Spezialklassenlehrer
(Kollege E. Kaiser vom «Werkjahr») beigezogen wor-
den sei. Heute stehe aus der Eingabe vom 4. September
1953 nur das Problem der Schülerzuteilung in die Ober-
stufe zur Diskussion.

A/ày/fr, Zürich, fände es in Anbetracht der
Tragweite des Problems wünschenswert, wenn heute
wohl diskutiert, aber keine Beschlüsse gefasst würden.

/L. Zürich, befürwortet die Leistungsmes-
sung grundsätzlich, möchte aber durch eine Ausweitung
der Prüfung den Schüler umfassender beurteilen können.

Der Vorsitzende möchte die Eintretensdebatte ab-
schliessen und durch eine Abstimmung die grundsätz-
liehe Stellungnahme der Delegierten zur Frage: «Lei-
stungsprüfung ja oder nein?» erfahren.

M. Z«/^, Zürich, stellt den Ordnungsantrag, zuerst
die Richtlinien Punkt für Punkt durchzuberaten. Auch
zl. Af»//er, Zürich, möchte die Abstimmung aufschieben,
um die Diskussion nicht durch einen Beschluss zu be-
lasten. 7AA T/anÄw«'«/-, Zürich, bekennt sich als grand-
sätzlicher Gegner von Übertrittsprüfungen und möchte
am Zeugnis als Promotionsgrundlage festhalten. Er ver-
weist auf den prüfungsfreien Übertritt an den Basler
Schulen.

Da die Diskussion sich immer weiter auszudehnen

beginnt, stellt Präsident Baur den Antrag auf Beschrän-

kung der Redezeit auf fünfMinuten pro Votant. A. Mül-
1er stellt Antrag auf unbeschränkte Redezeit. Der Antrag
von Präsident Baur wird mit 48 Stimmen, gegen 30 Stim-
men für den Antrag Müller, angenommen.

Dr. //. Rümlang, begrüsst die Richtlinien,
denn sie werden dem Primarlehrer Sicherheit in der Zu-
Weisung der Schüler geben. Besondere Schwierigkeiten
entstehen besonders dann, wenn Schüler aus verschie-
denen Klassen in einer neuen Klasse zusammengefasst
werden. Durch die Leistungsmessung ist eine gleich-
wertige Beurteilung der Schüler gewährleistet. Die vor-
gelegten Richtlinien stellen nicht eine ideale, aber sicher
die beste reale Möglichkeit dar.

zi. Zürich, möchte von den Prüfungsgegnern
einmal praktische Vorschläge für eine objektive Selek-
tion erhalten. Er ist der Auffassung, dass vom ganzen
Problem nur zu viel Wesens gemacht werde.

Z9. Fr«, Präsident der Oberstufenkonferenz, Zürich,
versichert die Anwesenden, dass die Kommission ver-
schiedene Vorschläge gewissenhaft geprüft habe und
nach reiflicher Überlegung zu den Richtlinien gelangt
sei. Das vorgeschlagene Prüfungsverfahren sei sehr

human, und der Primarlehrer spreche bei der Zuweisung
ein massgebendes Wort mit. Die reorganisierte, geho-
bene Werkschule erleichtere vielen Schülern die Berufs-
wähl.

zl/f/W Zürich, möchte den Vorschlag der
Promotionskommission aus dem Jahre 1947 wieder auf-
greifen und ihn ein- bis zweimal praktisch erproben.
Darnach sollen die Schüler, nachdem sie vom Primär-
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lehrer nach Rücksprache mit den Eltern den Schultypen
der Oberstufe zugewiesen worden sind, in der neuen
Schule am neuen Stoff beurteilt werden.

A/üx JVAzw erklärt, bevor die Delegierten endgükig
Stellung nähmen, sollten sie sich mit den Kollegen,
welche sie hier als Delegierte vertreten, aussprechen
können.

AL möchte die Beschlussfassung auf eine spä-
tere Delegiertenversammlung verschieben, denn es

müssten jetzt noch keine Beschlüsse den Behörden vor-
gelegt werden.

_£f. ILiz/z/er, Herrliberg, stellt den Antrag, heute keine
Beschlüsse zu fassen. Der Kantonalvorstand stellt den

Gegenantrag, dass die Delegiertenversammlung über
die vorhegenden Richtlinien Beschluss fassen solle, damit
die Fortsetzung der Arbeiten für die Reorganisation der
Oberstufe gewährleistet sei. Der Antrag des Kantonal-
Vorstandes wird mit 51 Stimmen, gegen den Antrag
Walder, der mit 22 Stimmen unterhegt, gutgeheissen.

A/üx stellt den Antrag, eine Prüfung nur im
Zweifelsfalle durchzuführen, /AA Lporr/ stellt den An-
trag, nur die Schüler zu prüfen, welche in die Werk-
schule oder Sekundärschule übertreten wollen, die zu-
künftigen Abschlussklassenschüler hingegen nicht.

In einer frr/e« werden die An-
träge Schärer und Spörri einander gegenübergestellt.

Der Antrag Spörri erhält 26 Stimmen;
der Antrag Schärer erhält 8 Stimmen.
In einer wird der Antrag

Spörri dem Antrag des Kantonalvorstandes auf Durch-
führung einer allgemeinen Prüfung gegenübergestellt.

Der Antrag Spörri erzielt 22 Stimmen; der Antrag
des Kantonalvorstandes erzielt 44 Stimmen.

In der LrMzxra/v/zAztfa/zf; sprechen sich 55 Delegierte
für eine allgemeine Prüfung und 9 Delegierte grund-
sätzhch gegen eine Prüfung aus.

ALz/er/V/Z« zfcr J/ör/age

Die Vorlage wird nun Punkt für Punkt durchberaten,
wobei noch einige redaktionelle Änderungen vorgenom-
men werden.

Die nachfolgenden bereinigten «Richtlinien für die
Zuteilung der Schüler in die drei Schultypen der Ober-
stufe» werden in der mit 42 gegen
11 Stimmen gutgeheissen.

ZUTEILUNG DER SCHÜLER
IN DIE DREI SCHULTYPEN DER OBERSTUFE

^1. Grzz/zz/wV^

1. Die Oberstufe der Volksschule schhesst an die
sechste Klasse der Primarschule an. Sie gliedert sich
in Sekundärschule, Werkschule und Abschlußschule.

2. Massgebend für die Zuteilung der Schüler in diese
drei Schultypen ist die durch eine Prüfung fest-
gestellte Leistungsfähigkeit.

3. Schüler, welche weder in die Sekundärschule noch
in die Werkschule aufgenommen werden können,
wiederholen die sechste Klasse der Primarschule,
sofern sie nicht schon eine Klasse repetiert haben;
Repetenten kommen in die Abschlußschule. Auf be-

gründetes Gesuch der Eltern sowie auf Antrag des

Lehrers kann jedoch die Schulpflege ausnahmsweise

gestatten, dass ein Schüler trotz früherer Repetition
die sechste Klasse wiederholt, und dass ein Schüler
in die Abschlußklasse übertritt, obwohl er noch nie
repetieren musste.

4. Das erste Zeugnis in der Sekundärschule, bzw. in der
Werkschule ist für die endgültige Aufnahme in die
betreffende Schule massgebend.

5. Die Oberstufenschulpflege beschliesst:

a) Auf Antrag der Prüfungskommission die Zuwei-
sung der Schüler in die verschiedenen Schulen der
Oberstufe ;

b) auf Antrag des Klassenlehrers, bzw. auf Grund
des ersten Oberstufenzeugnisses allfällige Rück-
Weisungen. Die Rückweisung aus der Sekundär-
schule erfolgt definitiv in die Werkschule, aus der
Werkschule nach Massgabe von Ziffer 3 definitiv
in die sechste Klasse oder in die Abschlußschule.

/i. O/ga/zzjzz/z'tf«, DzzrzrA/iä#r»»gzztfz/ der Pr^/»«ge«

1. Die Prüfungen werden im Laufe des letzten Schul-
quartals so angesetzt, dass an einem Tage nie mehr
als eine Prüfungsarbeit auszuführen ist.

2. Prüfungsfächer sind Sprache und Rechnen.
3. Die Prüfungsarbeiten werden alljährlich gemeinde-

oder bezirksweise durch eine Lehrerkommission auf-
gestellt, in welcher alle beteiligten Lehrergruppen
vertreten sind.

4. Für die Organisation und die Durchführung der Prü-
fungen und die Antragstellung an die Oberstufen-
schulpflege werden Prüfungskommissionen gebildet.

Eine Prüfungskommission besteht aus dem Klas-
senlehrer (Primarlehrer), einem Werklehrer, einem
Sekundarlehrer und einem Mitglied der Oberstufen-
schulpflege.

5. Der Primarlehrer führt die Prüfung seiner sechsten
Klasse durch, wobei weitere Mitglieder der Prüfungs-
kommission anwesend sein können.

6. Der Klassenlehrer (Primarlehrer) korrigiert und be-
wertet die Prüfungsarbeiten seiner Schüler gemein-
sam mit den Oberstufenlehrern der betreffenden Prü-
fungskommission.

7. Zum Eintritt in die Sekundärschule ist berechtigt,
wer in der Prüfung einen noch zu bestimmenden
Notendurchschnitt oder mehr erzielt; für den Ein-
tritt in die Werkschule ist ein Notendurchschnitt
von mindestens 3,5 notwendig*).

8. In Zweifelsfällen können neben den Prüfungsnoten
andere wesentliche Faktoren, wie Erfahrungsnoten,
langdauernde Krankheit, Fremdsprachigkeit usw.
mitberücksichtigt werden*).

C. C/fer/rz// zzzzr «r JVAz/z? z/er OArr/zz/i z« e/«e

1. Der Übertritt aus einer Schule der Oberstufe in eine
andere ist nur auf Beginn des Schuljahres zulässig.

2. Die Eltern haben an die Schulpflege vor Ende des

dritten Schulquartals ein Übertrittsgesuch zu richten.
3. Der Klassenlehrer stellt einen Antrag.
4. Die Schulpflege hat dem Übertrittsgesuch zu ent-

sprechen, sofern der Nachweis erbracht wird, dass

sich der Schüler für die gewünschte Schule eignet.
5. Über die endgültige Aufnahme entscheidet die Ober-

stufenschulpflege auf Grund des ersten Zeugnisses
der neuen Schule.

*) Eine Spezialkommission erhält den Auftrag, im Laufe
dieses Schuljahres durch einen möglichst breit angelegten
praktischen Versuch abzuklären, ob, wie weit und unter
welchen Bedingungen eine leichtere Prüfung als bisher durch-
geführt und gleichzeitig eine Verbreiterung der Rekrutie-
rungsbasis für die künftige Werkschule erreicht werden kann.
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29. Er« gibt die Erklärung ab, er könne der Be-
Zeichnung «Werkschule» in den Richtlinien nicht zu-
stimmen, sondern müsse die Frage der Namengebung
nochmals der Oberstufenkonferenz vorlegen, da dieselbe
auf Grund der Eingabe vom 4. September 1953 dem
Namen «Realschule» als Kompromiss für die Aufgabe
der gemeinsamen Dachbezeichnung «Sekundärschule»
für die beiden Schultypen zugestimmt habe.

9. Da unter «yl///ü'///gw» das Wort nicht mehr ver-
langt wird, schliesst Präsident J. Baur um 18.50 Uhr die
Tagung. Der Protokollaktuar des ZKLV :

[Fi

12. 3. /»«# 1934,

Die an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom
22. Mai 1954 gefassten Beschlüsse betreffend die Rieht-
linien für die Zuteilung der Schüler in die Oberstufe wer-
den zusammengefasst und als Eingabe zuhanden des Er-
ziehungsrates an die Erziehungsdirektion weitergeleitet.

Vom Erziehungsrat ist die Bildung einer dreizehn-
gliedrigen Kommission beschlossen worden, in der die
Bezirksschulpflegen, der Synodalvorstand, der Kantonale
Lehrerverein, die Reallehrerkonferenz, die Oberstufen-
konferenz, die Sekundarlehrerkonferenz und die Arbeits-
gemeinschaften der Oberstufenlehrer von Zürich und
Winterthur vertreten sein sollen. Die erwähnten Organi-
sationen werden um Abordnung ihrer Vertreter ersucht.
Als Vertreter des ZKLV wird Präsident Jakob Baur be-
stimmt. Die Frage, wer das Präsidium der Kommission
übernehmen wird, ist noch nicht abgeklärt. Vorgesehen
ist ein Mitglied des Erziehungsrates.

Im Schosse des Kapitels Hinwil ist eine Arbeitsgemein-
schaft gebildet worden mit dem Ziele, die Auswirkungen
schulorganisatorischer und finanzieller Art abzuklären,
die sich im Bezirk Hinwil aus der Reorganisation der
Oberstufe ergeben würden.

In zwei voneinander unabhängigen Fällen wird der
Kantonalvorstand um Rechtsschutz ersucht in Streitfällen
zwischen Kollegen und Eltern ihrer Schüler. Im einen
Fall handelt es sich um böswillige Beschimpfungen ge-
genüber einer Kollegin, während es im andern Falle gar
zu Tätlichkeiten zwischen einem Kollegen und einem
Vater gekommen war.

In einer Eingabe verwahrt sich ein Kollege dagegen,
dass mit der neuen Tuberkulose-Kontrollkarte den Schul-
pflegen auch Einsicht in den Untersuchungsbefund ge-
währt werde, was als Verletzung der persönlichen Sphäre
des einzelnen Lehrers zu betrachten sei. Der Kantonal-
vorstand hält den Einwand für berechtigt; er wird sich
mit dieser Angelegenheit befassen.

Die Aufnahmepraxis in die Beamtenversicherungs-
kasse war Gegenstand einer Besprechung zwischen Ver-
tretern der verschiedenen Personalverbände.

Anlässlich der Neuwahl des Aktuars der Bezirksschul-
pflege Zürich wurde dessen Besoldung durch Streichung
einer früher ausbezahlten Zulage um Fr. 600.— gekürzt.
Es werden Massnahmen erwogen, diesen Besoldungsaus-
fall, der ja durch keine Arbeitsverminderung gerechtfer-
tigt ist, auszugleichen.

In Beantwortung einer Anfrage teilt der Kantonalvor-
stand mit, er halte eine wörtliche Bemerkung über die
Nichtpromovierung in der Kolonne «Bemerkungen»
neben den Leistungsnoten des Zeugnisses nicht für not-

wendig und nach den gesetzlichen Bestimmungen auch
nicht für vorgeschrieben, da die Noten klar genug dar-
über Auskunft geben, ob ein Schüler befördert werden
kann oder nicht. Eine nähere Ueberprüfung verlangt ge-
legentlich die sogenannte «provisorische Promotion».

Eine weitere Anfrage betrifft die staatliche Zulage für
Lehrer an ungeteilten Schulen: Sollte der Begriff «unge-
teilte Schule» nicht schon für weniger als sechs zusam-
mengefasste Klassen, z. B. für 4.—8. Klasse, Gültigkeit
erlangen? Eine solche Aenderung wäre nur durch Revi-
sion der vom Kantonsrate genehmigten Verordnung zu
dem am 3. Juli 1949 beschlossenen, neuen Lehrerbesol-
dungsgesetz möglich, wobei nicht übersehen werden darf,
dass die Besoldungsrevision von 1949 im Hinblick auf die
ungeteilten Schulen eine Verbesserung brachte, indem
seither die Zulage nicht mehr ausschliesslich an Lehrer
mit acht Primarklassen, sondern von mindestens sechs

Klassen an ausgerichtet wird. E. E.

13. 17. 1934, Zanc/z

Die erziehungsrätliche Kommission für die Reorgani-
sation der Oberstufe wird von Herrn Regierungsrat Dr.
Vaterlaus, Erziehungsdirektor, persönlich präsidiert wer-
den.

In einer Unterredung zwischen Vertretern des Unter-
seminars Küsnacht und des Kantonalvorstandes wurden
die Differenzen besprochen, die wegen des im Jahres-
bericht 1953 erschienenen Abschnittes über die Auf-
nahmeprüfungen am Unterseminar entstanden sind.

Verschiedene Erfahrungen mit Lehrkräften, die gegen-
wärtig wegen des Lehrermangels aushilfsweise an zürche-
rischen Sekundärschulen amten, drängen zu einer Ueber-
prüfung der Situation. Nach Auffassung des Kantonal-
Vorstandes ist in den Umschulungskursen, welche zur Be-
hebung des Lehrermangels organisiert werden, vor allem
auf eine gründliche methodische Ausbildung für den Un-
terricht auf der Sekundarschulstufe zu dringen und nach
Abhilfe zu sorgen für das häufig zutage tretende Unge-
nügen in den Kunstfächern und im Turnunterricht.

In einer Aussprache unter Vertretern der Personal-
verbände wurde eine Eingabe an die Finanzdirektion über
die Richtlinien für die Zuteilungen zur Sparversicherung
der Beamtenversicherungskasse erwogen und vorbespro-
chen.

In einer weiteren Aussprache mit dem Finanzvorstand
der Stadt Zürich wurden die durch eine Teilinvaliditäts-
erklärung aufgeworfenen Fragen besprochen.

Wie dem Rechenschaftsbericht der kantonalen Ober-
rekurskommission zu entnehmen ist, werden bei der
Steuereinschätzung neben den üblichen Abzügen für die
Berufsausübung auch Abzüge für Auslagen für die Wei-
terbildung im selben Berufe zugestanden.

Das Büro der Bezirksschulpflege Zürich hat zuhanden
der Gesamtbehörde Anträge ausgearbeitet auf Erhöhung
der Mitgliederzahl der Bezirksschulpflege inkl. Lehrer-
Vertreter und auf eine zeitgemässe Ansetzung der Ent-
Schädigungen. Die Finanzdirektion befasst sich auf Grund
eines diesbezüglichen Postulates von Herrn Kantonsrat
Prof. Dr. J. J. Wyss bereits mit einer Anpassung dieser

Entschädigungen.
Eine Gemeindeversammlung in Rüti ZH hat einen

auch von der Rechnungsprüfungskommission unterstütz-
ten Antrag der Schulpflegen auf Erhöhung der freiwilli-
gen Gemeindezulagen bis zum Maximum mit 44 gegen
68 Stimmen verworfen. E. E.
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